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§ 36 AAO 2015 Weitere arztliche
Ausbildung nach bereits erlangter
selbstandiger allgemeinarztlicher

oder facharztlicher
Berufsberechtigung

AAO 2015 - Arztinnen-/Arzte-Ausbildungsordnung 2015

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.02.2026

8 36.

Fir Arztinnen/Arzte fiir Allgemeinmedizin oder Fachérztinnnen/Fachérzte eines Sonderfaches, mit Ausnahme des
Sonderfaches gemal3§ 15 Abs. 1 Z 2, die gemal} dieser Verordnung eine weitere Ausbildung entweder in einem
Sonderfach oder zur Arztin/zum Arzt fir Allgemeinmedizin nach MaRgabe des§ 27 Abs. 1 Z 2 beginnen, entféllt
jedenfalls die zumindest neunmonatige Basisausbildung. Unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit sind bereits
absolvierte Ausbildungsinhalte auf die Dauer der nach dieser Verordnung zu absolvierende Ausbildung anzurechnen.

In Kraft seit 08.02.2022 bis 31.05.2026

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aeabvo/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/aeabvo/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/aeabvo/paragraf/27
file:///

	§ 36 ÄAO 2015 Weitere ärztliche Ausbildung nach bereits erlangter selbständiger allgemeinärztlicher oder fachärztlicher Berufsberechtigung
	ÄAO 2015 - Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015


